An den

Magistrat der Stadt Wiener Neustadt

Magistratsabteilung 1, Bau-, Gewerbe- und Anlagenrecht

Neuklosterplatz 1

2700 Wiener Neustadt

An den

Magistrat der Stadt Wiener Neustadt

Magistratsabteilung 1, Bau-, Gewerbe- und Anlagenrecht

Neuklosterplatz 1

2700 Wiener Neustadt



Datum:      
Herr – Frau - Firma      
in      
ersucht auf Grund der Bestimmungen des § 14 der Bauordnung für Niederösterreich um

Erteilung der Baubewilligung
und Vornahme des Lokalaugenscheines für den ‑ die auf dem

Grundstück Nr          EZ.         Vorstadt‑CNr.      
Wiener Neustadt       
durchzuführenden      
Planverfasser:      
Bauführer:      
Liegenschaftseigentümer:      
Die Zustimmung des Liegenschaftseigentümers liegt bei.

Name und Wohnadresse der Anrainer:

     
3 gestempelte Pläne und der Grundbuchsauszug liegen bei.


Der Bauwerber:

M e r k b l a t t  f ü r  B a u w e r b e r

Der Rauchfangbefund

Was man über Fänge (Rauchfänge, Abgas‑ und Luftfänge) wissen sollte!

Bei Errichtung von Neu‑, Zu‑ und Umbauten sind unter anderem folgende wichtige Bestimmungen bezüglich Rauchfänge (Abgas‑ und Luftfänge) zu beachten:

‑
Wie viel Fänge sollen errichtet werden?

mind. 1 Rauchfang pro Wohneinheit, für Krisenzeiten mehrere Rauchfänge vorsehen.

‑
Wo sollen die Fänge errichtet werden?

möglichst Hausmitte ‑ Anschlussmöglichkeiten beachten; Rauchfangsohle günstig im Kellergeschoß oder jeweiligem Stockwerk.

‑
Wie groß soll der Rauchfangquerschnitt sein:

abhängig von der Heizleistung der angeschlossenen Feuer​stätte und der Brennstoffart, ob Gas, Öl oder Kohle/Holz verheizt wird.


Zentralheizungs‑Rauchfänge und solche für offene Kamine brauchen größere Querschnitte.


Lassen Sie sich den Rauchfangquerschnitt von ihrem Rauch​fangkehrermeister errechnen.

‑
Welchen Rauchfangbaustoff verwende ich?

NF‑Ziegel (Mauerziegel) oder Fertigteil‑Rauchfänge; nur zugelassene Rauchfang‑Formsteine verwenden.

‑
Wo müssen die Putz‑ und Kehrtürchen eingesetzt werden?

An der Fang‑Sohle und am Dachboden oder über Dach; nicht in der Garage oder im Tankraum.


Poterien brauchen bei jeder Richtungsänderung (dies kann auch am Beginn der Poterie sein) und vor dem Eintritt in den Rauchfang eine Reinigungsöffnung.

‑
Luftfänge

diese müssen den Anforderungen von Rauch‑ und Abgasfängen entsprechen.

‑
Wann müssen genaue Heizraumvorschriften eingehalten werden?

ab einer Kesselleistung von 26 kW bei Öl und Festbrennstoff, ab 50 kW bei Gas.

‑
Welche Gutachten bzw. schriftliche Befunde sind vom Rauch​fangkehrermeister einzuholen?

a) Rohbaubefund

nach Vollendung des Rohbaues, das ist spätestens nach Fertigstellung des Rauchfanges über Dach. Die Rauchfänge dürfen nicht verputzt sein. Die Deckendurchgänge müssen einsehbar sein.


b) Baubefund

Über sämtliche Fänge nach Fertigstellung des Objektes


c) Anschlussbefund

Bei Errichtung und Anschluss von Zentralheizungskessel, Etagenkessel und Gasfeuerstätten, Kachel‑ und Ölöfen udgl.

Sämtliche Rauchfangbefunde sind bei der Kollaudierung der Bau​kommission vorzulegen.

Hinweis:
Für Rauchfänge, die nicht benützt werden, wird keine Kehrgebühr verrechnet.

Führen Sie daher alle Rauchfänge so aus, dass sie später ohne Umbauarbeiten diese in Betrieb nehmen können.

Vor Inbetriebnahme sind diese jedoch auf Betriebssicherheit vom Rauchfangkehrer zu überprüfen.

Wenden Sie sich rechtzeitig an den zuständigen Rauchfangkehrer​meister, um allenfalls Unklarheiten vorzeitig zu beseitigen.
Herausgeber: Landesinnung der Rauchfangkehrer für Niederöster​reich, 1014 Wien, Herrengasse 10

Betreff:      
Wiener Neustadt, am      
Herrn/Frau/Firma      
in      
ersucht um Erteilung einer Bewilligung gemäß § 90 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zur Durchführung von Grabarbeiten auf/neben, der/dem Straße/Gehsteig/Gehweg, in


-straße


-gasse

Wiener Neustadt      
-platz

Nr.:      

-ring

Art der Bauarbeiten:      
Dauer der Bauarbeiten: vom        bis      
Ausmaß der erforderlichen Verkehrsfläche: Länge      

Breite:      
..............................................

Unterschrift










